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Unabhängiger Mittler: 

Schleswig-Holstein setzt Anti-
Korruptionsbeauftragten ein

Schleswig-Holstein hat auf
Beschluss der Landesregie-

rung als ergänzende Maßnah-
me zur Korruptionsbekämp-
fung eine Kontaktstelle zur
Bekämpfung der Korruption
in Schleswig-Holstein (KBK-
SH) eingerichtet. Mit der
Wahrnehmung dieser Stelle
wurde am 19. April als ehren-
amtlicher Antikorruptionsbe-
auftragter des Landes Wolf-
gang Pistol beauftragt, der sei-
ne Arbeit am 1. August dieses
Jahres aufnimmt. 

Der Antikorruptionsbeauftrag-
te ist zu uneingeschränkter Dis-
kretion verpflichtet. Er ist nicht
Teil der Landesverwaltung, son-
dern agiert als durch die Lan-
desregierung legitimierter, un-
abhängiger Kommunikations-
mittler zwischen Hinweisgebe-
rin bzw. Hinweisgeber,
Verwaltung und Strafverfol-
gungsbehörden. 

Was ist Korruption?

Korruption ist der Missbrauch
einer Vertrauensstellung in ei-
ner Funktion in Wirtschaft, Ver-
waltung oder Politik, um einen
materiellen oder immateriellen
Vorteil zu erlangen, auf den
kein rechtlich begründeter An-
spruch besteht. Korruption be-
zeichnet Bestechung und Be-
stechlichkeit, Vorteilsannahme
und Vorteilsgewährung. In
Deutschland sind diese Straftat-

bestände in den §§ 331 ff. Straf-
gesetzbuch geregelt, wenn so
genannte Amtsträger betroffen
sind. Im geschäftlichen Verkehr
sind insoweit die §§ 299, 300 ff.
Strafgesetzbuch einschlägig.

Aufgaben

Der Antikorruptionsbeauftragte
soll im System der Korruptions-
bekämpfung, das durch Kontroll-
mechanismen in der Wirtschaft
und Verwaltung sowie durch Poli-
zei und Justiz betrieben wird, eine
Lücke schließen. Diese Lücke be-
steht darin, dass es Menschen
gibt, die Kenntnis darüber haben,
dass es in bestimmten Firmen, Be-
trieben, Organisationen  oder Ver-
waltungen Korruption gibt. Weil
sie Nachteile für sich persönlich
befürchten und ihren Namen
nicht preisgeben möchten, trau-
en sie sich nicht, dies der Polizei
oder der Staatsanwaltschaft mit-
zuteilen.

Das heißt, es gibt Fälle von Kor-
ruption, die im Dunkeln bleiben,
weil Menschen – möglicherweise
zur Recht – persönliche Nachteile
in Firma, Betrieb, Organisation
oder Verwaltung befürchten,
wenn Sie, was in Richtung Polizei
und Staatsanwaltschaft erforder-
lich ist, ihren Namen preisgeben
müssen. Anonyme Hinweise an
Polizei und Staatsanwaltschaft
leiden darunter, dass keine den
Sachverhalt präzisierende Nach-
fragen möglich sind.

Der Antikorruptionsbeauftragte
des Landes ist zur Verschwiegen-
heit verpflichtet und unterliegt
nicht wie Polizei und Staatsan-
waltschaft dem Strafverfolgungs-
zwang. Er nimmt vertraulich Mit-
teilungen entgegen, aus denen
sich der Verdacht von Korruption
oder anderen schwerwiegenden
Verfehlungen gegen das Land er-
geben. Er agiert als unabhängiger
Kommunikationsmittler zwi-
schen Hinweisgeber und Strafver-
folgungsbehörden. Für den Hin-
weisgeber entstehen hierbei kei-
ne Kosten.

Der Antikorruptionsbeauftragte
nimmt den mitgeteilten Sachver-
halt entgegen, hellt ihn in geeig-
neter Weise auf und nimmt eine
Bewertung vor. Um falsche Ver-
dächtigungen oder üble Nachre-
de zu verhindern, wird der Sach-
verhalt einer sorgfältigen Prü-
fung und Beurteilung durch den
Antikorruptionsbeauftragten un-
terzogen.

Wenn sich ein entsprechender
Anfangsverdacht für ein Korrup-
tionsdelikt ergibt, leitet der Anti-
korruptionsbeauftragte den ent-
sprechend aufbereiteten Vorgang
zu weitergehenden Ermittlungen
an die Polizei oder Staatsanwalt-
schaft weiter. Dabei wird die Iden-
tität der Hinweisgeberin bzw. des
Hinweisgebers nicht preisgege-
ben.

Polizei oder Staatsanwaltschaft

ermitteln dann aufgrund des ih-
nen bekannt gemachten Sach-
verhalts so weiter, dass die ei-
gentliche Quelle des Sachver-
halts, nämlich die Hinweisgebe-
rin bzw. der Hinweisgeber, für
das weitere Verfahren unerheb-
lich ist.

Der Antikorruptionsbeauftragte
soll auch präventiv wirken und
ggf. Hinweise für verbesserte
Präventionsmaßnahmen gegen
Korruption geben, die er auf-
grund von Erkenntnissen aus
seiner Tätigkeit gewinnt.  

Rechtliche Stellung

Der Antikorruptionsbeauftragte
unterliegt keinen Weisungen des
Landes hinsichtlich der inhaltli-
chen Sachbehandlung. Er ent-
scheidet nach pflichtgemäßer
Prüfung, ob er einen ihm unter-
breiteten Sachverhalt zur weite-
ren Prüfung an die zuständige
Verwaltungs- oder Strafverfol-

Fortsetzung auf S. 2



Beim Sport hat man drei Ver-
suche, aber selbst der dritte

Versuch einer Abwahl von Be-
zirksamtsleiter Hinnerk Fock
in der Bezirksversammlung Al-
tona geriet zu einer Stolperpar-
tie. Immerhin – seit Ende Juni
gibt es im Altonaer Rathaus ei-
nen neuen Chef: Jürgen Warm-
ke-Rose, parteiloser Laufbahn-
beamter und zuletzt zuständi-
ger Amtsleiter für Bezirksangele-
genheiten in der Finanzbehörde.
Stipendiat der Konrad-Adenauer-
Stiftung, CDU-Mitglied, Austritt
mit Markus Wegner in Richtung
STATT-Partei und danach genug
vom Parteileben. Mit christli-
chen Werten will er die Wogen
glätten, und er „freut sich auf die
Zusammenarbeit mit Vertretern
aller Parteien“, so Warmke-Rose.

Klingt nicht gerade nach
Schwarz-Grün und auch viel
staatstragender als das kurze Fu-
rioso, dass der nach zehn Kandi-
daten-Absagen zunächst von
CDU- und GAL-Altona gekürte
Kandidat Jo Müller – früher für
die Grünen im Bundestag und
das Enfant terrible der Hambur-
ger GAL („Oberrealo“) – vor sei-
ner präsumptiven Wahl so von
sich gab: Schwarz-Grün sei auch
in Hamburg für die Bürger-
schaftswahl 2008 das Richtige,
die SPD sei verbraucht und bei
den Beamten im Altonaer Rat-
haus laufe alles schief, da werde
er mal aufräumen.

Schon die Altonaer GAL-Kreis-
vorsitzende Dorothee Freuden-
berg war not amused, Christa
Goetsch und Anja Hajduk auf

Landesebene noch viel weniger.
Nach einer turbulenten Mitglie-
derversammlung warf Jo Müller
das Handtuch und trat nicht zur
Wahl an. 

Jetzt half nur noch aus Sicht von
Schwarz-Grün eine schnelle Lö-
sung, egal welche. Und die hieß
Jürgen Warmke-Rose, der nach
seiner Wahl mit den Stimmen
von CDU und GAL vom Senat
für sechs Jahre zum Bezirks-
amtsleiter ernannt wurde. Bei
seiner Abwahl wurde Hinnerk
Fock (FDP) noch mal sehr deut-
lich, als er den beiden Fraktio-
nen vorwarf, sie hätten das posi-

tive Bild Altonas in der Öffent-
lichkeit vermiest. Im Übrigen
rutschte Fock inzwischen als li-
beraler Spitzenkandidat auf
Platz 1 der FDP-Bürgerschaftslis-
te für Februar 2008 – ob er nach
der Wahl die CDU als Hambur-
ger Brautwerberin für eine
Mehrheit wieder sieht? Man be-
gegnet sich ja mehrfach im Le-
ben und denkt an gute und an
schlechte Behandlung ...

Hans-Peter Strenge
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Im pres sum

V.i.S.d.P.: An d reas Breit ner, SGK
Schles wig-Hol stein, Klei ner Kuh berg 28-
30, 24103 Kiel. 

SGK Schles wig-Hol stein e.V.
c/o SPD-Bü ro Schles wig, Kö nig stra ße 4,
24837 Schles wig, T. (046 21) 27110, 
Fax: (04621) 29345. 
Re dak tion: Ger hard Schulz, 
Thi es Thie ssen, Die ter Ju hls

SGK Ham burg e.V.
Kurt-Schu ma cher-Al lee 10, 20097 Ham -
burg, T. (040) 28 08 48 74, Fax (040)
28 08 48 18, 
Re dak tion: Ste fan Kr a p pa, Tho mas Dom res

Ver lag: Ber li ner vor wärts Ver lags ge sell -
schaft, Stre se mann stra ße 30, 10963 Ber lin,
T. (030) 25594-100, Fax (030) 25594-192,
An zei gen: Hen ning Wit zel, Li tho: DVT
GmbH, Karl-Lieb knecht-Str. 29, 10178 Ber -
lin, Druck: Braun schweig-Druck GmbH,
Ernst-Böh me-Str. 20, 38112 Braun schweig

gungsbehörde weiterleitet. Er ist
zur Verschwiegenheit verpflich-
tet. Ist dem Hinweisgeber durch
den Antikorruptionsbeauftrag-
ten Anonymität zugesichert wor-
den, so darf er Angaben zur Iden-
tität der Person gegenüber Dritten

nur mit dessen Genehmigung
machen.

Kontaktaufnahme

An den Antikorruptionsbeauf-
tragten kann sich jede Person

bei einem Korruptionsverdacht
wenden. Ein Korruptionsver-
dacht kann sich zum Beispiel
aus Hinweisen auf Vorteilsge-
währung oder Vorteilsannah-
me, auf Bestechung oder Be-
stechlichkeit oder auf andere

Missstände in der Verwaltung
ergeben. 

T.: (04524) 7009373, (0172)
9495938, antikorruption.sh@t-
online.de 

Verfall der Sitten – die Dritte

Jürgen Warmke-Rose dankt CDU und Grünen. Die SPD stimmte gegen die
Abwahl von Hinnerk Fock (rechts). Foto: Krappa
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!! EINLADUNG zur 
Mitgliederversammlung !!

am Freitag, 2. November 2007, 17 Uhr 
in Itzehoe, Cafe Schwarz, 
Breitenburger Straße 14 

Vorläufige Tagesordnung: 

1.  Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden Andreas Breitner 

2.  Grußworte 

3.  Wahl einer Versammlungsleitung 

4.  Genehmigung der Geschäfts- und Tagesordnung 

5.  Wahl der Zählkommissionen 

6.  Änderung der Satzung des SGK-Landesverbandes

-Aktualisierung und redaktionelle Überarbeitung 

7.  Rechenschaftsbericht des SGK-Landesvorsitzenden 

8.  Bericht des Hauptausschusses 

9.  Entlastung des Vorstandes 

10. Wahlen 
a. der/des Vorsitzenden 
b. 2 stellv. Vorsitzende
c. 7 Beisitzer 
d. 3 Revisoren 

11. SGK-Haushalt 2008 

12. Kommunalwahl 2008
Referent: Dr. Ralf Stegner, SPD-Landesvorsitzender und Innenminister 

13. Anträge 

14. Verschiedenes 

An alle Mitglieder der SGK-Schleswig-Holstein 

Einladung zur SGK-Mitgliederversammlung 
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Erfolgreich widersetzen gegen
eine Übernahme durch das

römische Imperium konnte sich
bekanntlich das kleine gallische
Heimatdorf von Asterix. 2 000
Jahre später gibt es wieder so ei-
nen Ort, der sich aber mit einem
ganz anderen Imperium anlegen
will. Das Dorf heißt Probsteier-
hagen im Norden des Kreises
Plön und Gegenspieler hier sind
nicht die Legionäre Cäsars, son-
dern die vier großen Energierie-
sen in Deutschland. Aus Verärge-
rung über die Preis- und Klima-
politik sowie den Kundenum-
gang durch den Monopolisten
hat sich eine Gruppe von Unzu-
friedenen gefunden mit dem
Ziel, nach Alternativen Aus-
schau zu halten. „Aufrührer“,
wenn man so will, die hoffen, ge-
treu der Lebenserfahrungen, ge-
meinsam stärker zu sein als viele
Einzelkämpfer.

Was im Frühjahr 2007 als spon-
tane Idee im SPD-Ortsverein
Probsteierhagen begann, hat
sich in kurzer Zeit wie eine Flut-
welle ausgebreitet. SPD-Chef
Wilhelm Westendorf konnte zu-
erst vier enge Mitstreiter gewin-
nen und gemeinsam hat man
dann für den 17. April 2007 zu
einer ersten öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung eingela-
den. Der Erfolg war überragend,
denn  rund 170 Besucher aus
dem gallischen Dorf und der
Umgebung waren erschienen
und noch am selben Abend wur-
de der „Strompool Probstei“ ge-
gründet. Als erstes Ziel wurde
formuliert, mit einer Million Ki-
lowattstunden eine Preisabfrage
auf dem deutschen Strommarkt
zu unternehmen, Ökostrom ein-
geschlossen.

Bis heute ist die positive Reso-
nanz ungebremst. Längst ist
man aus dem gallischen Dorf he-
raus und auch die Grenzen der
Probstei gelten nicht mehr abso-
lut. Bis heute gab es zehn weitere

Informationsveranstaltungen,
der Radius wird größer und aus
den ehemals fünf Akteuren sind
mittlerweile über 1 000 Haushal-
te geworden. Statt der angepeil-
ten einen Million hat man bis-
her ohne Zwischenstopp die
Fünf-Millionen-Kilowattstun-
den-Grenze überschritten, Ten-
denz weiter steigend.

Zwischenzeitlich wird statt des
lockeren Sammelbeckens eine
feste Organisationsform ange-
strebt. Man ist dabei, eine so ge-
nannte kleine Genossenschaft,
den Strompool Probstei eG, zu
gründen. Bis zur förmlichen Ein-
tragung fungiert das Grün-
dungsquintett als provisorischer
Vorstand. Weiterhin hat man in
vielen Orten und Gemeinden
mit Mitgliedern ein Team von
Vertrauensleuten aufgebaut, die
als Ansprechpartner vor Ort tä-
tig sind. Auch die „Einkaufstour“
hat bereits begonnen. Über 40
potentielle Stromlieferanten aus
dem gesamten Bundesgebiet, da-
runter auch ein gutes Dutzend
Stadtwerke aus Schleswig-Hol-

stein, wurden angeschrieben.
Erste Reaktionen sind durchaus
positiv, sie zeigen, dass der
Strompool ernst genommen
wird. Jetzt wird mit Spannung
erwartet, welche Angebote noch
eingehen.

Der Strompool Probstei ist wei-
terhin bemüht, sein Interessen-
gebiet auszubauen und inner-
halb der derzeitigen Grenzen zu-
sätzliche Mitstreiter zu gewin-
nen. Denn man ist sich sicher,
über die steigende Nachfrage-
menge günstigere Angebote er-
reichen zu können. „Wir sind
uns darüber im Klaren", so Wil-
helm Westerndorf im Gespräch
mit der DEMO, „dass die An-
strengungen nicht zu einem
Quantensprung führen werden,
sondern der Trippelschritt ange-
sagt sein wird. Aber die Interes-
senten in unserem Pool sind
schon froh, die individuelle
Ohnmacht ablegen und als
Team zumindest den Versuch
unternehmen zu können, sich
gegen einen Goliath zur Wehr
zu setzen.“

Auch ist der Probsteier Pool sehr
bemüht, von anderen Akteuren
auf diesem Gebiet innerhalb des
Bundesgebiets zu erfahren und
Kontakt aufzunehmen. Wer also
über ähnliche Aktivitäten be-
richten kann oder über derartige
Erfahrungen verfügt, möge sich
bitte melden. Vielleicht könne,
so die Probsteier Hoffnungen, so-
gar auf diesem Wege ein bundes-
bzw. landesweites Netzwerk auf-
gebaut werden. Die DEMO-Re-
daktion Schleswig-Holstein
sieht hierin eine vorbildliche
Initiative, die zeigt, dass bürger-
schaftliches Engagement unter
uns ist. 

Dieter Juhls

Strompool Probstei,
Mecklenburger Straße 26,
24253 Probsteierhagen,
T.: (04348) 1826, Fax: 
- 912356, email@strompool-
probstei.de, www.strompool-
probstei.de

Strom: Probsteier Pool 
gegen Monopol

Der Vorstand des Strompool Probstei bei der Arbeit (v. l.:  Peter Zimmermann, Wilhelm Westendorf (Vorsitzender),
Erwin Lemke und Fritz Breitfelder; es fehlt: Axel Niebuhr).
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Neues Wahlrecht – leicht erklärt

Das jahrelange Tauziehen um
das Hamburger Wahlrecht

ist vorläufig beendet. Die CDU
nahm mit ihrer absoluten Mehr-
heit erneut Veränderungen am
Wahlrecht vor. Nicht zuletzt
durch ein Urteil des Hamburgi-
schen Verfassungsgerichts wur-
de eine erneute Überarbeitung
notwendig. Das Gericht hatte
aufgrund einer Klage der Bürger-
schaftsfraktionen von SPD und

GAL im April 2007 Teile des
Wahlgesetzes für verfassungs-
widrig erklärt. 

Die jetzt im Gesetzblatt stehen-
den Fassungen des Bürger-
schafts- und des Bezirksver-
sammlungswahlgesetzes wer-
den die Grundlage für die Wah-
len am 24. Februar 2008 sein. Um
mehr Licht in das verwirrende
Dunkel zu bringen, hat die Lan-

deszentrale für politische Bil-
dung in Zusammenarbeit mit
dem Jugendinformationszen-
trum jetzt eine 37-seitige Info-
broschüre herausgegeben. 

Die Druckfassung wird ab dem 3.
September verfügbar sein. Vorab
steht die lesenswerte und gut ge-
machte Broschüre mit dem Titel
„6 Stimmen für Hamburg“ im In-
ternet als PDF-Datei zum

Download bereit unter der
Adresse:

http://fhh.hamburg.de/stadt/
Aktuell/weitere-einrichtun-
gen/landeszentrale-fuer-
politische-bildung/
publikationen/
broschueren/start.html

Stefan Krappa

Ratsversammlung kann noch formale Fehler 
der Bürgerinitiative beheben

Bürgerbegehren 
in Schleswig gescheitert

Gegen den Beschluss der Rats-
versammlung der Stadt

Schleswig, die Trägerschaft für
den Neubau einer Therme auf
dem Gelände der ehemaligen Ka-
serne „Auf der Freiheit“ zu über-
nehmen und in diesem Zusam-
menhang die Schwimmhalle in
der Friedrich-Ebert-Straße zu
schließen, erhob sich innerhalb
weniger Tage erheblicher Wider-
stand in der Bevölkerung. Unter
dem Titel „Wir, die Bürger von
Schleswig, sind gegen die Stillle-
gung der Schwimmhalle mit
Sauna und einer finanziellen Be-
teiligung der Stadt Schleswig an
der Therme ,Auf der Freiheit‘.
Der Kostenvoranschlag entfällt,
da keine zusätzlichen Kosten
entstehen“, hatten die Initiato-
ren ca. 4 500 Unterschriften ge-
sammelt. 

Nach § 16 g (4) der Gemeinde-
ordnung Schleswig-Holsteins
war das notwendige Quorum,
bei ca. 20 000 wahlberechtigten
Einwohnern, von zehn Prozent

erheblich überschritten und die
Wahrscheinlichkeit der Zustim-
mung bei einem dann durchzu-
führenden Bürgerentscheid
ziemlich groß. Doch musste das
Innenministerium als zuständi-
ge Kommunalaufsicht der
Durchführung eines entspre-

chenden Bürgerentscheids wi-
dersprechen. Die eingereichten
Unterschriftslisten waren nicht
mit dem Text des Bürgerbegeh-
rens verbunden. Die Unterschrif-
ten sind also nicht zweifelsfrei
dem Text des Bürgerbegehrens
zuzuordnen. Hierzu hatte das

Verwaltungsgericht in einem an-
deren Fall bereits deutliche Vor-
gaben gemacht. Außerdem wa-
ren die Begründung des Bürger-
begehrens und ein notwendiger
Kostendeckungsvorschlag nicht
ausreichend formuliert, dies
wurde allerdings auch nicht wei-
ter durch die Kommunalaufsicht
geprüft. 

Die Ratsversammlung kann mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln
ihrer Mitglieder diesen vermeint-
lich formalen Fehler der Bürger-
initiative beheben und nach § 16
g Nr.1 einen Bürgerentscheid
durchführen. Ziemlich offen-
sichtlich hat sich eine große
Mehrheit der Schleswiger Ein-
wohnerinnen und Einwohner ge-
gen die Schließung ihrer
Schwimmhalle ausgesprochen.
Die Initiatoren haben viel ehren-
amtliches Engagement und viel
Herzblut in diese Möglichkeit der
direkten Demokratie gesteckt.

Die Schleswiger Schwimmhalle, im Hintergrund der Schornstein des Block-
heizkraftwerkes, soll nach dem Willen der Ratsmehrheit abgerissen werden.

Fortsetzung auf S. 8
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Bürgerbegehren in Schleswig
Fortsetzung von S. 7

SGK unterstützt Volksinitiative für
kostenfreie Schülerbeförderung 

Elternbeteiligung ist ungerecht, unsozial und 
schwächt den ländlichen Raum

Deshalb wäre die Ratsversamm-
lung gut beraten, der Bevölke-
rung diese Wahl zu geben. Wahr-
scheinlich wird die Ratsversamm-
lung am 10. September 2007 über
diese Angelegenheit befinden.
Zumindest die SPD-Fraktion be-
absichtigt, sich für den Erhalt der
Schwimmhalle in der Friedrich-
Ebert-Straße einzusetzen.

Auch Dieter Schönfeld, Kandidat
für die Bürgermeisterwahl am 23.
September 2007, antwortet in der
Schleswiger SPD-Zeitung „Schles-

wig-Backbord“ auf die Frage: Aber
wäre nicht tatsächlich ein neues,
größeres und schöneres
Schwimmbad neben einer Ther-
me zukunftsfähiger?
„Die Frage, ob das alte Bad für den
Bedarf ausreicht oder doch ein
größeres erforderlich ist, ist eine
andere, eine wichtige Strukturfra-
ge, die natürlich finanzielle Kon-
sequenzen hat. Eine Strukturver-
besserung aber, die auf unsiche-
ren finanziellen Füßen steht, das
möchten viele nicht. Und darüber
müssen Bürger ein Wort mitre-

den dürfen. Jeder Bürger sollte
sein Mitspracherecht ausüben
können, ohne dass er dafür einen
Juristen bezahlen muss.“

Hinweis der Redaktion:
Da es sich bei Bürgerbegehren
und Bürgerentscheid um wichti-
ge Instrumente der direkten De-
mokratie handelt, sollten mögli-
che Initiatoren immer auf die
notwendige rechtliche Beratung
durch die zuständige Kommu-
nalaufsicht hingewiesen wer-
den. Zuständig für Kreise und für

Städte über 20 000 Einwohner ist
das Innenministerium, für alle
anderen Städte und Gemeinden
im kreisangehörigen Bereich ist
der entsprechende Landrat zu-
ständig. Weitere Informationen
(dabei ist auf die unterschiedli-
che Rechtslage in den Ländern
zu achten) gibt es bei „Mehr De-
mokratie e.V.“ unter 
www.mehr-demokratie.de,
www.buergerbegehren.de
oder www.andreas-paust.de

Gerhard Schulz

Die Sozialdemokratische Ge-
meinschaft für Kommunal-

politik (SGK-SH) unterstützt die
Volksinitiative für kostenfreie
Schülerbeförderung  in Schles-
wig-Holstein. Die SGK-SH ruft
die rund 2 500 sozialdemokrati-
schen Kommunalpolitikerinnen
und Kommunalpolitiker in
Schleswig-Holstein auf, die
Volksinitiative durch ihre Unter-
schrift zu unterstützen. Gleich-
zeitig plant die SGK, vor Ort in
den Kreis-, Stadt- und Gemeinde-
gremien die Elternbeteiligung
an den Schülerbeförderungskos-
ten zu thematisieren. 

Die Ausweitung der Elternbetei-
ligung an den Schülerbeförde-
rungskosten geht zurück auf ei-
nen Vorschlag der Kommunal-
politischen Vereinigung der
CDU. Die Mehreinnahmen für
die Kommunen sollten den Ein-
griff des Landes in den kommu-
nalen Finanzausgleich kompen-
sieren. „Dass die Verursacher der
Mehrbelastung für Familien, die

Kommunalpolitiker der CDU,
weiter an ihrer Idee festhalten,
ist genauso konsequent wie
falsch. Damit wird in Schleswig-
Holstein ein verkapptes Schul-
geld eingeführt. In Zukunft ent-
scheidet wieder der Blick in den
Geldbeutel der Eltern mit darü-
ber, wo ein Kind eingeschult
wird. Mit der Belastung der Fami-
lien verabschiedet sich die CDU
vom gemeinsamen Koalitions-
ziel eines familienfreundlichen
Schleswig-Holstein. Alle ihre
Aussagen entpuppen sich als rei-
ne Sonntagsreden. Die Elternbe-
teiligung ist unsozial, ungerecht
und schwächt den ländlichen
Raum. 

Dass der CDU die Kompetenz
fehlt, Städte zu regieren, ist lange
bekannt und wird u.a. in Kiel be-
wiesen. Dass sie nun auch die In-
teressen des ländlichen Raums
aufgibt, ist neu. Wir springen
gerne ein und werden uns für die
jungen Familien auf dem Lande
einsetzen“, erklärte der SGK-Lan-

desvorsitzende, Bürgermeister
Andreas Breitner. 

Die Volksinitiative für kosten-
freie Schülerbeförderung sam-
melt unter dem Text:

„Ich fordere den Landtag nach
Art. 41 Abs. 1 der Verfassung des
Landes Schleswig-Holstein auf,
den § 114 Abs. 2 im Schulgesetz
zu streichen. (Der § 114 Abs. 2 re-
gelt, dass nur die notwendigen

Fahrkosten zur nächstgelegenen
Schule übernommen werden, El-
tern oder volljährige Schüler
werden in Höhe von 30 Prozent
beteiligt. Für die Nutzung der
Zeitkarte darüber hinaus kann
die Satzung der Kreise einen an-
gemessenen Betrag festlegen.
Der Preis der Karte richtet sich
nach der Entfernung zwischen
Wohnort und Schule).

Begründung: Der § 114 Absatz 2 –
ist ein Verstoß gegen die Chan-
cengleichheit. Schülerbeförde-
rungskosten sind sozial unge-
recht. Er benachteiligt die Kinder
ländlicher Räume. Die Unentgelt-
lichkeit der Grund bildung ist auf-
gehoben. Das Recht auf Bildung
für alle Schüler ist nicht gewährt.

Andreas Breitner und 
Gerhard Schulz

Unterschriften und nähere
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Andreas Breitner.


